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RS OGH 1960/11/9 3Ob402/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1960

Norm

EO §285

EO §286

EO §374

Rechtssatz

Wird eine durch Pfändung im Wege einer Sicherstellungsexekution gesicherte Forderung, die vor der

Meistbotsverteilungstagsatzung vollstreckbar geworden ist und für die keine Versteigerung bewilligt wurde, zur

Verteilungstagsatzung nicht angemeldet, findet auf sie keine Zuweisung statt.

Entscheidungstexte

3 Ob 402/60

Entscheidungstext OGH 09.11.1960 3 Ob 402/60
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